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(1) die stadtwerke Velten gmbH sind Netzbetreiber des 
gasversorgungsnetzes im Netzgebiet der stadt Velten. 

(2) seit dem 8. November 2006 gilt die Verordnung über 
allgemeine bedingungen für den Netzanschluss und 
dessen Nutzung für die gasversorgung in Niederdruck 
(Niederdruckanschlussverordnung – NdaV). die NdaV 
regelt die allgemeinen bedingungen, zu denen Netz-
betreiber jedermann in Nieder- und Mitteldruck an ihr 
gasversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung anzu- 
schließen und den anschluss zur entnahme von gas  
zur Verfügung zu stellen haben. diese sind bestandteil  
der rechtsverhältnisse über den Netzanschluss an das  
gasversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung (Netz- 
anschluss) und die anschlussnutzung, soweit sie sich 
nicht ausdrücklich allein auf eines dieser rechtsver-
hältnisse beziehen. die Verordnung gilt für alle nach 
dem 12. Juli 2005 abgeschlossenen Netzanschlussver-
hältnisse und ist auch auf alle anschlussnutzungsver- 
hältnisse anzuwenden, die vor ihrem inkrafttreten ent- 
standen sind. 

(3) anschlussnehmer ist jedermann, in dessen auftrag 
ein grundstück oder gebäude an das erdgasversor-
gungsnetz angeschlossen wird, oder im übrigen jeder 
eigentümer oder erbbauberechtigte eines grundstücks 
oder gebäudes, das an das erdgasversorgungsnetz an- 
geschlossen ist.

(4) anschlussnutzer ist jeder Letztverbraucher, der im 
rahmen eines anschlussnutzungsverhältnisses einen 
anschluss an das gasversorgungsnetz zur entnahme 
von erdgas nutzt.

(5) zusätzlich zu den allgemeinen bedingungen der NdaV 
gelten die nachstehenden ergänzenden bedingungen 
der stadtwerke Velten gmbH sowie die veröffentlichten  
Preise. ergänzende bedingungen sind allgemeine ge- 

1. allGemeine HinweiSe
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schäftsbedingungen im sinne des bgb, welche die  
allgemeinen bedingungen der NdaV konkretisieren.  
die ergänzenden bedingungen werden durch öffent- 
liche bekanntgabe wirksam.

(1) Jedes grundstück, das eine selbstständige wirtschaft- 
liche einheit bildet, bzw. jedes gebäude, dem eine eigene
Hausnummer zugeteilt ist, ist über einen eigenen Netz- 
anschluss an das erdgasversorgungsnetz der allgemei-
nen Versorgung anzuschließen, soweit keine berechtig-
ten interessen des anschlussnehmers entgegenstehen.

(2) der Netzanschluss besteht aus der Netzanschluss-
leistung, einer ggf. vorhandenen absperreinrichtung au- 
ßerhalb des gebäudes, ggf. einem isolierstück, ggf. ei-
nem gasströmungswächter, einer Hauptabsperreinrich- 
tung und einem gasdruckregelgerät. der Netzanschluss
wird von der stadtwerke Velten gmbH bis zur eigentums- 
grenze hergestellt, betrieben und unterhalten. soweit
vertraglich nichts abweichendes geregelt ist, ist die eigen- 
tumsgrenze der ausgangsflansch der Hauptabsperrein- 
richtung des Netzanschlusses im gebäude des anschluss- 
nehmers. die bauart des Netzanschlusses richtet sich
nach netztechnischen erfordernissen sowie der vom
anschlussnehmer angemeldeten anschlussleistung.

(3) für den Netzanschluss (Hauptabsperreinrichtung
und ggf. regel-/Messanlage) ist vom auftraggeber ein
geeigneter frostfreier raum zur Verfügung zu stellen.
gemäß den technischen regeln für gasinstallationen
trgi 2008, dVgW-arbeitsblatt g 600, sind die gasinstal- 
lationsleitungen im gebäude an den elektrischen Haupt- 
potentialausgleich bauseitig anzuschließen.

(4) die dauerhafte überbauung erdverlegter Netzan-
schlussleitungen ist aus sicherheitsgründen innerhalb
eines schutzstreifens nicht zulässig. Von der stadtwerke

2. netzanScHluSS (§§ 5 – 7 NDAV)
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Velten gmbH festgestellte unzulässige überbauungen 
von Leitungsanlagen sind vom anschlussnehmer zu 
entfernen. 

(5) die gasbeschaffenheit an den entnahmestellen ent- 
spricht der 2. gasfamilie, gruppe H, gemäß den techni-
schen regeln dVgW-arbeitsblatt g 260, in der jeweils
aktuellen fassung. aus den erzeugungs- bzw. bezugs-
verhältnissen ergeben sich an den entnahmestellen fol- 
gende schwankungen für den brennwert des erdgases:

» 10,5 bis 11,6 kWh/mN³

der ausspeisedruck (fließdruck) für standardkunden 
beträgt entsprechend dVgW-arbeitsblatt g 260 für gase 
der 2. gasfamilie in der regel 22 mbar.

(1) Kann der anschluss an das vor dem grundstück
vorhandene Ortsnetz erfolgen und wird die anschluss-
leitung erstmalig verlegt, werden die Kosten auf der
grundlage der durchschnittlich für verlegbare Netz- 
anschlüsse entstehenden Kosten pauschal gemäß
Preisblatt berechnet.

(2) der anschlussnehmer erstattet der stadtwerke Vel- 
ten gmbH die Kosten für die Herstellung, die Wieder- 
herstellung bei nicht schuldhafter trennung bzw. än-
derung des Netzanschlusses, die durch eine änderung
oder erweiterung der Kundenanlage erforderlich oder
aus anderen gründen vom anschlussnehmer veranlasst
werden, nach tatsächlichem aufwand oder nach verein-
barten festpreisen.

(3) der anschlussnehmer ist berechtigt, die für die Her-
stellung des Netzanschlusses erforderlichen erdarbei-
ten auf seinem grundstück im rahmen des technisch
Möglichen und nach den Vorgaben des Netzbetreibers
durchzuführen oder durchführen zu lassen. im falle

3. netzanScHluSS (§§ 5 – 7 NDAV)



einer pauschalierten Kostenberechnung sind eigenleis-
tungen des anschlussnehmers angemessen zu berück-
sichtigen. Mehrkosten für aufwendungen, die durch 
eine nicht fachgerechte ausführung der eigenleistung 
entstehen, werden dem anschlussnehmer zusätzlich  
in rechnung gestellt.

4. baukoStenzuScHuSS (§ 11 NDAV)

(1) der Netzbetreiber kann von dem anschlussnehmer
einen angemessenen baukostenzuschuss zur deckung
der bei wirtschaftlich effizienter betriebsführung not-
wendigen Kosten für die erstellung oder Verstärkung
der örtlichen Verteileranlagen verlangen.

(2) der anschlussnehmer zahlt der stadtwerke Velten
gmbH einen weiteren baukostenzuschuss, wenn er seine
Leistungsanforderung erheblich über das der ursprüng- 
lichen berechnung zugrunde liegende Maß hinaus er- 
höht. der weitere baukostenzuschuss wird nach ziffer 1
berechnet. eine erhöhung der Leistungsanforderung ist
gegeben, wenn sich der Leistungswert gegenüber dem
vertraglich vereinbarten um mindestens 5 % erhöht.

(3) der baukostenzuschuss beträgt 50 % der ansetz-
baren Kosten und wird auf der grundlage der durch-
schnittlich für vergleichbare fälle entstehenden Kosten
pauschal berechnet. für die Leistungsinanspruchnah-
me gilt die maximale zeitgleiche Leistung am Netz- 
anschluss.

(1) die installation der gasinstallationsanlage erfolgt
durch einen fachlich qualifizierten und zugelassenen
sachkundigen für gasanlagen (Vertragsinstallations-

5. inbetriebSetzunG der
GaSinStallationSanlaGe (§ 14 NDAV) 
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unternehmen) und schließt die Montage des zählerab-
sperreinrichtung (ein- und ausgangsseitig) und ggf. den 
einbau des gaszähleranschlussstückes (bei einstutzen-
gaszähler) ein. die installation des Messgerätes erfolgt 
durch die stadtwerke Velten gmbH.  

(2) Jede inbetriebsetzung ist von dem Vertragsinstalla-
tionsunternehmen, das die arbeiten an der gasanlage
ausgeführt hat, unter Verwendung der von der stadt-
werke Velten gmbH zur Verfügung gestellten Vordrucke
zu beantragen.

(3) eine inbetriebsetzung durch die stadtwerke Velten
gmbH erfolgt nur, wenn im beisein eines Vertreters der
stadtwerke Velten eine funktionsprüfung der gasanlage
des anschlussnutzers durch ein Vertragsinstallations-
unternehmen ohne beanstandung durchgeführt wurde.

(4) die Kosten für die erstmalige inbetriebsetzung sind
der Netzanschlusskosten gemäß ziffer 1 Preisblatt.

(5) der anschlussnehmer erstattet der stadtwerke Vel-
ten gmbH die inbetriebsetzungskosten nach tatsächli-
chem aufwand ab einer zählergröße größer g 10.

(6) die inbetriebsetzung der gasanlage wird von der
vollständigen bezahlung des baukostenzuschusses und
der Netzanschlusskosten abhängig gemacht.

6. tecHniScHe
anScHluSSbedinGunGen (§ 20 NDAV)

(1) die technischen anforderungen der stadtwerke Vel-
ten gmbH an den Netzanschluss und andere anlagen-
teile sowie an den betrieb der gasanlage einschließlich
eigenanlagen sind in den „technischen anschlussbe-
dingungen der stadtwerke Velten gmbH“ festgelegt.



7. unterbrecHunG deS
netzanScHluSSeS  (§ 24 NDAV)

(1) die Kosten aufgrund einer Unterbrechung des an- 
schlusses und/oder der anschlussnutzung sowie der
Wiederherstellung des anschlusses und/oder der an- 
schlussnutzung sind, sofern sie nicht vom Lieferanten
ausgelöst wurden, vom anschlussnehmer und/oder
vom anschlussnutzer der stadtwerke Velten gmbH zu
ersetzen. die entstehenden Kosten werden dem an-
schlussnehmer/anschlussnutzer gemäß Preisblatt in
rechnung gestellt. die Wiederherstellungskosten ab
einer zählergröße größer g 10 und für Hausanschlüsse
größer dN 25/da 32 mm werden individuell und nach
tatsächlichem aufwand durch die stadtwerke Velten
gmbH berechnet.

(2) die aufhebung der Unterbrechung ist von der be-
zahlung der Unterbrechungs- und Wiederherstellungs-
kosten abhängig und auch davon, ob die gründe für die
einstellung entfallen sind.

(3) soweit der anschlussnehmer/anschlussnutzer trotz
ordnungsgemäßer terminankündigung und ersatz- 
terminankündigung nicht angetroffen wird und die er- 
forderlichen Maßnahmen dadurch nicht durchgeführt
werden können, berechnet die stadtwerke Velten gmbH
für zusätzliche anfahrten dem anschlussnehmer bzw.
anschlussnutzer die dadurch entstehenden Kosten
pauschaliert gemäß Preisblatt. der anschlussnehmer/
anschlussnutzer hat das recht, nachzuweisen, dass
Kosten nicht entstanden oder wesentlich niedriger
sind, als es die Pauschale ausweist. die Kosten ab einer
zählergröße größer g 10 und für Hausanschlüsse grö-
ßer dN 25/da 32 mm berechnet die stadtwerke Velten
gmbH nach tatsächlichem aufwand.
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der anschlussnehmer hat die Kosten für die Verlegung 
von Mess- und steuereinrichtungen der stadtwerke 
Velten gmbH gemäß § 22 abs. 2 satz 6 NdaV zu tragen. 
die Kosten sind gemäß Preisblatt zu erstatten. 

8. meSSeinricHtunGen,
VerleGunG Von meSS- und
SteuereinricHtunGen

(1) rechnungen und abschlagsforderungen der stadt-
werke Velten gmbH werden zwei Wochen nach zugang der
zahlungsaufforderung fällig. skonto wird nicht gewährt.

(2) bei zahlungsverzug kann die stadtwerke Velten gmbH,
wenn sie erneut zur zahlung auffordert oder einen be-
trag durch einen beauftragten einziehen lässt, die da-
durch entstandenen Kosten pauschal gemäß Preisblatt
berechnen. der anschlussnehmer bzw. anschlussnutzer
hat das recht, nachzuweisen, dass ein Verzugsschaden
nicht oder wesentlich niedriger entstanden ist, als es
die Pauschale ausweist.

(3) rechnungsbeträge und abschläge sind für die stadt- 
werke Velten gmbH kostenfrei zu entrichten. Maßgeblich
für die rechtzeitige erfüllung der fälligkeitstermine ist
der eingang der zahlung bei der stadtwerke Velten gmbH.

die ergänzenden bedingungen sind der Veröffentli-
chung gemäß § 29 abs. 1 satz 4 NdaV am 01.01.2017 in 
Kraft getreten.

9. zaHlunG und VerzuG  (§ 23 NDAV) 

10. inkrafttreten



1. netzanScHlüSSe

1.1  neubau von netzanschlüssen

1.1.1 Standard-Netzanschluss mit Leistungslänge 
bis 10 m 1.677,00 € 1.995,63 €

1.1.2 Mehrlänge der anschlussleistung > 10 m, 
  zusätzlich pro m 43,85 € 52,18 €

1.1.3 Erstinbetriebnahme inklusive zählereinbau 
(einfamilienhaushalt) 60,39 € 71,86 €

1.1.4 Erstinbetriebnahme inklusive zählereinbau 
(zweifamilienhaushalt) 120,78 € 143,73 €

1.1.5 vergebliche Anfahrt 379,90 € 452,08 €

1.1.6 Netzanschluss außerhalb des Standards, Umver- 
   legungen; anschlusstrennung auf Kundenwunsch 

  sowie Netzanschlüsse > 60 Einzelkalkulation

1.1.7 Erläuterung und Zusätze
die zu berechnende anschlusslänge wird grundsätzlich  
vom Verknüpfungspunkt des Verteilnetzes bis zur Haus- 
absperreinrichtung (eigentumsgrenze stadtwerke Velten 
gmbH) gemessen.

Vom anschlussnehmer oder -nutzer zu vertretende er- 
folglose anfahrt zur erbringung der unter Punkt 1.1.1, 
1.1.2 und 1.1.7 genannten Leistungen (z. b. Nichtanwe-
senheit, verwehrter zugang) werden entsprechend den 
unter Punkt 1.1.5 angegeben Kosten berechnet.

die Pauschalpreise der erstinbetriebnahme beinhalten 
die Kosten für die zählersetzung bis zur zählergröße  
g 10. diese Pauschalsätze gelten nur, wenn eine Ver-
sorgung aus einem vor dem grundstück vorhandenen 

11. PreiSblatt zu den Ergänzenden Bedingungen

gültig ab 01.10.2018 
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Ortsversorgungsnetz der stadtwerke Velten gmbH mög- 
lich ist und die anschlussleitung für den Netzanschluss 
erstmalig verlegt wird. inbetriebnahmen mit mehr als  
zwei zählern werden extra kalkuliert.

die Netzanschlusskosten werden bei Vorliegen der 
nachfolgenden aufgeführten Punkte abweichend vom 
Preisblatt entsprechend Punkt 1.1.7 einzeln kalkuliert 
und abgerechnet:
a) ab einer Nennweite der anschlussleitung von mehr

als dN 25/d 32
b) bei erforderlich werdender Herstellung der an- 
  schlussleitung in fahr- bzw. gehwegen sowie terras- 
  sen mit erhöhten anforderungen an den decken- 
  schluss, insbesondere bei:

» fahrwegen mit vollflächiger bodenversiegelung
(beton, asphalt, usw.) bzw.

» gehwegen und terrassen mit hochwertigem
Pflaster, z. b. Polygonalplatten, Marmor usw.

c) bei der Versorgung aus dem Hochdrucknetz
(Hd > 1 bar)

d) bei erforderlich werdender Querung von gleis- 
  anlagen, bzw.
e) ab einer Wandstärke im bereich der Hauseinführung

für den Netzanschluss von mehr als 70 cm
f) erweiterte forderungen für Hausanschlüsse ent

sprechend dVWg arbeitsblatt g 459/i (z. b. absperr- 
  möglichkeiten außerhalb von gebäuden)

1.2  messeinrichtungen (§22 ndaV)

1.2.1 Montage von Gaszählern und Verplombung
1.2.1.1 einbau gaszähler bis g 10 60,39 € 71,86 €
1.2.1.2 erneuerung widerrechtlich entfernter 
   stWV-Plomben 61,60 € 73,30 €
1.2.1.3 vergebliche anfahrt 61,60 € 73,30 €
1.2.1.4 Kosten für die Nachprüfung der Messeinrichtung 

bis zählergröße g 10 129,39 € 153,97 €
1.2.1.5 Wiederinbetriebnahme (bis zählergröße g 10) 

60,39 € 71,86 €



1.2.1.6 Erläuterung und Zusätze
Vom anschlussnehmer oder -nutzer zu vertretende er- 
folglose anfahrt  zur erbringung der unter Punkt 1.2.1.1, 
1.2.1.2, 1.2.1.4 und 1.2.1.5 genannten Leistungen (z. b. 
Nichtanwesenheit, verwehrter zugang) werden ent-
sprechend den unter Punkt 1.2.1.3 angegeben Kosten 
berechnet.

die Kosten für eine Nachprüfung werden entsprechend 
Punkt 1.2.1.4 zzgl. der rechnungsbeträge der amtlich zu- 
gelassenen Prüfstelle in rechnung gestellt.

die Kosten für zählergrößen größer g 10 sowie rLM-Mes-
sungen werden für jeden einzelfall separat kalkuliert 
und berechnet.

Montagen/Wiederinbetriebnahmen von zählern größer 
g 10, sowie rLM-Messungen werden einzeln kalkuliert 
und in rechnung gestellt.

1.3  unterbrechung und wiederherstellung von 
   netzanschlüssen

1.3.1 Trennung Netzanschluss
1.3.1.1 mit Oberflächenwiederherstellung* 883,38 €
1.3.1.2 ohne Oberflächenwiederherstellung*  729,42 €
1.3.1.3 Vorbereitende Maßnahme mit anfahrt (inkl.  
   genehmigung, ohne trennung)* 379,90 €
1.3.1.4 Vorbereitende Maßnahme ohne anfahrt (inkl. 
   genehmigung, ohne trennung)* 125,90 €

1.3.2 Wiederherstellung ursprünglicher  Netz- 
   anschluss
1.3.2.1 mit Oberflächenwiederherstellung  

1.185,77 € 1.411,07 €
1.3.2.2 ohne Oberflächenwiederherstellung 

1.047,24 € 1.246,22 €
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1.3.3 Erläuterung und Zusätze
für die trennung/Wiederherstellung mit Oberfläche 
können Mehrkosten entsprechend Punkt 1.1.7 abs. 4 
buchstabe a und b (gilt für trennung und Wiederher-
stellung) entstehen.

1.4  baukostenzuschuss 
die Preise sind in den ergänzenden bedingungen/ 
tabelle des Preisblattes auf seite 15 zu finden.  

1.5  Vergütung an kunden für eigenleistungen 
   tiefbau, pro m -8,77 € -10,44 €

2. unterbrecHunG deS anScHluSSeS und
der anScHluSSnutzunG an der HauPtabSPerr-
einricHtunG / reGelanlaGe / meSSanlaGe

2.1  Sperrung der Messeinrichtung* 
61,60 €

2.2. Entsperrung der Messeinrichtung 
61,60 € 73,30 €

2.3. Erfolglose Anfahrt zum Kundentermin (Kunde 
 nicht angetroffen) 30,80 € 36,65 €

3. zaHlunG und VerzuG

3.1  Mahnkosten* 4,00 €
3.4  Direktinkasso* 35,34 €

4. umSatzSteuer

die ausgewiesenen Brutto-Preise enthalten die gesetz-
lich festgelegten Umsatzsteuer von derzeit 19 %.

die mit * gekennzeichneten Positionen unterliegen für 
den anschlussnehmer oder -nutzer nicht der Umsatz-
steuer.



baukoStenzuScHuSS für netzanScHlüSSe 
für woHnzwecke (Wohneinheit = We)

Baukostenzuschuss Preis je Netzanschluss
in €

Netto Brutto

Einfamilienhaushalt 0,00 0,00
(1 We)

Zweifamilienhäuser 763,00 907,97
(2 We)

Dreifamilienhäuser 1017,00 1210,23
(3 We)

Vierfamilienhäuser 1271,00 1511,30
(4 We)

Fünffamilienhäuser 1526,00 1815,94
(5 We)

bei gebäuden mit einer höheren anzahl von Wohnein-
heiten ist der baukostenzuschuss zu erfragen.
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baukoStenzuScHuSS für netzanScHlüSSe,  
die nicHt zu woHnzwecken Genutzt werden

Leistungsstufen  BKZ Gewerbe 
von bis in €

Zähler kW kW Netto Brutto

G 2,5 0 40 924,40 1.100,04

G 4 41 60 1.386,60     1.650,05

G 6 61 100 2.311,00   2.750,09

G 10 101 160 3.697,60   4.400,14

G 16 161 250 5.777,50   6.875,23

G 25 251 400 9.244,00   11.000,36

G 40 401 650 15.021,50   17.875,59

G 65 651 1.000 23.110,00   27.500,90

>1.001 23,11 €/kw

je kW 23,11 €/kw



www.stadtwerke-velten.de

iHr anSPrecHPartner:

Stadtwerke Velten GmbH
Viktoriastraße 12 · 16727 Velten
Kundenbetreuung Netzservice
tel.: 03304 / 3986 - 27/31
fax: 03304 / 3986 - 21
e-Mail: technik@stadtwerke-velten.de


